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Versicherungsberater 

 
Im Zuge der Umsetzung der Versicherungsvermittlerrichtlinie in nationales Recht 
wurden Versicherungsberater, die bis zum 22.05.2007 eine Erlaubnis nach dem 
Rechtsberatungsgesetz benötigten, in das neu geschaffene System für Versiche-
rungsvermittler integriert. Sie bedürfen seit dem 22.05.2007 einer Erlaubnis nach  
und einer Registrierung im Versicherungsvermittlerregister. 
 

1. Rechtsgrundlagen 
 
Rechtsgrundlagen für die Änderungen sind das Gesetz zur Neuregelung des Versi-
cherungsvermittlerrechts sowie die Verordnung über die Versicherungsvermittlung 
und -beratung (VersVermV), die weitergehende konkretisierende Regelungen zum 
Inhalt des Versicherungsvermittlerregisters, zur Sachkundeprüfung und zu den Ver-
pflichtungen von Versicherungsvermittlern und -beratern gegenüber Kunden, z. B. 
beim ersten Geschäftskontakt, trifft. Das Gesetz und die Verordnung sind zum 
22.05.2007 in Kraft getreten und seither mehrfach geändert worden. Die Vorschrift 
des § 34 d GewO und der Verordnungstext sind über nachfolgende Links abrufbar: 
https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__34d.html  
https://www.gesetze-im-internet.de/versvermv_2018/  
 

2. Wer benötigt eine Erlaubnis nach § 34 d Abs. 2 GewO? 
 
Wer gewerbsmäßig über Versicherungen oder Rückversicherungen beraten will 
(Versicherungsberater), bedarf nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen der Er-
laubnis der zuständigen IHK. Versicherungsberater ist, wer ohne von einem Versi-
cherungsunternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten oder in anderer Wei-
se von ihm abhängig zu sein 

1. den Auftraggeber bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versiche-
rungsverträgen oder bei der Wahrnehmung von Ansprüchen aus Versiche-
rungsverträgen im Versicherungsfall auch rechtlich berät, 

2. den Auftraggeber gegenüber dem Versicherungsunternehmen außergericht-
lich vertritt oder 

3. für den Auftraggeber die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungs-
verträgen übernimmt. 

https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__34d.html
https://www.gesetze-im-internet.de/versvermv_2018/
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Der Versicherungsberater darf sich seine Tätigkeit nur durch den Auftraggeber ver-
güten lassen. Zuwendungen eines Versicherungsunternehmens im Zusammenhang 
mit der Beratung, insbesondere auf Grund einer Vermittlung als Folge der Beratung, 
darf er nicht annehmen. Sind mehrere Versicherungen für den Versicherungsnehmer 
in gleicher Weise geeignet, hat der Versicherungsberater dem Versicherungsnehmer 
vorrangig die Versicherung anzubieten, die ohne das Angebot einer Zuwendung sei-
tens des Versicherungsunternehmens erhältlich ist. Wenn der Versicherungsberater 
dem Versicherungsnehmer eine Versicherung vermittelt, deren Vertragsbestandteil 
auch Zuwendungen zugunsten desjenigen enthält, der die Versicherung vermittelt, 
hat er unverzüglich die Auskehrung der Zuwendungen durch das Versicherungsun-
ternehmen an den Versicherungsnehmer nach § 48c Absatz 1 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes zu veranlassen. 
 

3. Wie läuft das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren ab? 
 
Das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren ist identisch mit dem für Versicherungs-
vermittler, welches wir im unserem Infoblatt Versicherungsvermittler mit Erlaubnis 
(G52) ausführlich beschreiben, abrufbar auf unserer Homepage unter Kennzahl: 69. 
 

4. Beratungs-, Informations- und Dokumentationspflichten 
 
Bitte beachten Sie zu den Beratungs-, Informations- und Dokumentationspflichten die 
Regelungen des Gesetzes über den Versicherungsvertrag und der Versicherungs-
vermittlerverordnung. Nähere Details enthält unsere Homepage unter der Kennzahl 
1370. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer IHK – nur erste Hinweise geben und erhebt daher 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, 
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 


